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Saskia Jacoby, LL.M. — Die Abgabe von medizinischem Cannabis im System der gesetzlichen Krankenversicherungnn
Die medizinische Anwendung von Cannabis war bereits vor der Legalisierung im April 2024 umstritten aufgrund der geringen wissenschaftlichen
Erkenntnisse und Einordnung als Betäubungsmittel. Die körperlichen und psychischen Auswirkungen werden jedoch erneut aufgrund der Aktua-
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Insbesondere aufgrund stark gestiegener Personalkosten ist die finanzielle Lage vieler Einrichtungen des Gesundheitswesens derzeit sehr ange-
spannt. Deshalb liegt es auf der Hand, dass diese Einrichtungen nach allen möglichen Einnahmequellen suchen und Aufwendungen nach Mög-
lichkeit zu vermeiden versuchen. Jedoch gilt es hierbei zu beachten, dass ein Zahlungsanspruch selbstverständlich auch in diesem Bereich eine
Anspruchsgrundlage voraussetzt und ebenso selbstverständlich auch Rettungsdienste bestehende Rechtspflichten zu erfüllen haben.

Der Beitrag geht der Frage nach, welche Folgen dies speziell für den Bereich der Rettungsdienste hat und in welchen Fällen solche Dienste für
ihre Leistungen kein Entgelt verlangen dürfen. Hierfür ist es zunächst geboten, den Begriff „Rettungsdienst“ zu definieren. Des Weiteren befasst
sich dieser Beitrag mit der damit eng zusammenhängenden Frage, auf welche Rechtsgrundlage am Rettungsdienst mitwirkende niedergelassene
Ärzte einen Entgeltanspruch stützen können.
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rechtliche und berufsrechtliche Konsequenzen für die betroffenen Heilberufler mit sich bringen kann. In diesem Beitrag werden die verschiedenen
Aspekte des Abrechnungsbetrugs untersucht und erklärt, warum eine professionelle Strafverteidigung von Anfang an entscheidend ist, um sich
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